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Erwägungen

E. 1
Ein bundesgerichtliches Urteil kann auf Gesuch hin aus einem der in Art. 121 ff. BGG
abschliessend genannten Gründe in Revision gezogen werden, wobei der Revisionsgrund in
der Gesuchsbegründung in gedrängter Form darzulegen ist ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Die Gesuchstellerin erhebt in ihren weitschweifigen Eingaben Kritik an Behörden und
Gerichten des Kantons Basel-Stadt und an deren Entscheiden bzw. Handlungen. Eine
konkrete Bezugnahme auf das Urteil 5A_566/2024 erfolgt nicht und es werden
diesbezüglich auch keine Revisionsgründe genannt oder wenigstens sinngemäss dargelegt.
Somit ist auf das Revisionsgesuch nicht einzutreten.

E. 3
Angesichts der konkreten Umstände ist auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten
( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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